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I. ALLGEMEINES  
�
Die Erlöse aus der Wahrnehmung von Urheberrechten 
sind von € 117,89 Mio. auf € 434,38 Mio. gestiegen. Die 
operativen Verwaltungskosten sind von € 7,8 Mio. um 
2,6 % auf € 8,0 Mio. gestiegen, die Abschreibungen von 
€ 2,9 Mio. auf € 1,5 Mio. gesunken. 
 
In den einzelnen Wahrnehmungsbereichen entwickelten 
sich die Einnahmen wie folgt (in Mio. €): 
 

     2008    2009 
 

1.
 

Bibliothekstantieme 
 

12,73 
 

11,80 
2. Lesezirkel 0,07 0,06 
3. Videovermietung 0,99 0,85 
4. Fotokopieren in Schulen 1,72 1,85 
5. Kopiergeräteabgabe 60,42 377,15 
6. Kopier-Betreiberabgabe 3,40 3,43 
7. Kopienversand 0,15 3,45 
8. Intranet/On the spot Consultation 0,35 0,29 
9. Pressespiegel 3,85 3,76 

10. Schulbuch 1,27 1,21 
11. Hörfunk / Fernsehen 16,64 10,77 
12. Kleine Senderechte + Sonstiges 0,63 0,70 
13.Kab  Kabelweiterleitung Inland 4,52 9,07 
14. Kabelweiterleitung Ausland 2,95 3,43 
15. Sonstige Auslandserlöse 8,20 6,56 

  117,89 434,38 
  

 
 

Einzelheiten zu den Einnahmen im Jahr 2009 werden 
unter IV. erläutert. 
 
Die Zahl der Ausschüttungsempfänger stieg um 2,74 % 
(Vj. -0,3 %) auf 148.775, davon 143.132 Autoren und 
5.643 Verlage.  
 
Seit 2000 hat sich die Zahl der Ausschüttungsempfänger 
wie folgt entwickelt:  
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Zunächst werden an dieser Stelle wieder kurz die 
herausragenden Ereignisse und Schwerpunkte der Arbeit 
im abgelaufenen Geschäftsjahr dargelegt. 
 
1. Der wichtigste Einnahmebereich der VG WORT ist – 

seit langem – die Geräte- und Speichermedien-
vergütung  nach § 54 UrhG. Hier sind zwei Bereiche 
zu unterscheiden: 

 
- Vergütungen für Vervielfältigungen von stehen-

dem Text und Bild („Reprographiebereich“)  
 
- Vergütungen für Audio- und audiovisuelle Werke 

(„audiovisueller Bereich“). 
 
Die Vergütungen für den Reprographiebereich 
werden von der VG WORT und der VG Bild-Kunst 
geltend gemacht, die Vergütungen im audiovisuellen 
Bereich – gemeinsam mit anderen Verwertungs-
gesellschaften – über die Zentralstelle für private 
Überspielungsrechte (ZPÜ) eingezogen. Hier liegt die 
Federführung bei der GEMA. 

 
Mit Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Regelung 
des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft 
(„Zweiter Korb“) hat sich das System für die 
Festsetzung der Geräte- und Speichermedien-
vergütung grundlegend geändert. Seit dem 1. Januar 
2008 ist vorgesehen, dass die Vergütungen zwischen 
Verwertungsgesellschaften und Geräteindustrie 
verhandelt werden sollen. Scheitern die 
Vertragsverhandlungen, so ist ein Verfahren vor der 
Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und 
Markenamt (DPMA)  und ggf. ein gerichtliches 
Verfahren vorgesehen. Dieses neue System hat im 
Jahr 2009 zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen 
geführt: 

 
Im Bereich der reinen Reprographiegeräte  (z.B. 
Fotokopierer, Multifunktionsgeräte, Scanner oder 
Drucker) konnte Ende 2008 ein neuer Gesamtvertrag 
abgeschlossen werden, der insbesondere erstmals 
Vergütungen für Drucker vorsah. Dieser 
Gesamtvertrag, der zum Ende des Jahres 2010 
kündbar ist, führte zu deutlich höheren Einnahmen in 
diesem Bereich (Anstieg um € 34 Mio.). 

 
Im audiovisuellen Bereich sind die Einnahmen 
dagegen stark zurückgegangen. Hier konnten mit der 
Geräteindustrie – mit einer Ausnahme – im Jahr 2009 
keine Einigungen über Vergütungen erzielt werden. 
Stattdessen sind bereits eine Reihe von 
Schiedsstellenverfahren anhängig. Lediglich für PC 
konnte die ZPÜ im Dezember 2009 einen Vertrag mit 
dem Bundesverband der Computerhersteller e.V. 
(BCH) abschließen. Der Vertrag sieht unter-
schiedliche Tarife für PC mit eingebautem Brenner 
und für PC ohne eingebauten Brenner ab dem 
1. Januar 2008 vor. VG WORT und VG Bild-Kunst 
sind an diesem Vertrag – im Hinblick auf die 
Vergütungsansprüche für stehenden Text  und 
stehendes Bild – als eigenständige Vertragspartner 
beteiligt. Ein weiterer Vertrag – ausschließlich 
zwischen ZPÜ und BCH – regelt die Vergütung für PC 
für die Jahre 2002 bis 2007.  Derzeit ist allerdings 
wegen gerichtlicher Auseinandersetzungen mit einem 
anderen Verband der Geräteindustrie noch unklar, ob 
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  und wann es aufgrund der Einigung mit BCH zu 
Zahlungen der beigetretenen Firmen kommt. 

 
Herausragend war im Jahr 2009 die Nachzahlung 
der Geräteindustrie für Multifunktionsgeräte für 
die Jahre 2002 bis 2007  in Höhe von € 282 Mio. 
Hintergrund war, dass der Bundesgerichtshof (BGH) 
im Jahr 2008 nach einer langjährigen gerichtlichen 
Auseinandersetzung zwischen der VG WORT und der 
Geräteindustrie zugunsten der VG WORT 
entschieden hatte. Auf Basis dieses Urteils, das den 
Zeitraum 1996 bis 2001 betraf, konnte im März 2009 
eine Vereinbarung mit dem Bundesverband 
Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue 
Medien e.V. (BITKOM) für die Jahre 2002 bis 2007 
geschlossen werden. Auf Grundlage dieses 
Vergleichs sind im Jahr 2009 die Nachzahlungen von 
der Geräteindustrie geleistet worden.  
  
Noch nicht entschieden ist über die anhängigen 
Verfassungsbeschwerden der VG WORT gegen drei 
Urteile des BGH. Der BGH hatte bekanntlich unter 
Geltung des früheren Rechts  (§ 54a UrhG a.F.) eine 
Vergütungspflicht für Drucker, CD-Kopierstationen 
sowie PC verneint.  

 
2. Im Jahr 2009 haben Bund und Länder € 11,8 Mio. 

Bibliothekstantieme an die VG WORT gezahlt. 
Grundlage hierfür ist der Vertrag zwischen der 
Zentralstelle Bibliothekstantieme (ZBT) und der 
Kommission Bibliothekstantieme. Der ZBT gehören – 
unter Federführung der VG WORT – verschiedene 
Verwertungsgesellschaften an. Die Kommission 
Bibliothekstantieme vertritt Bund und Länder. Die 
Vergütung für das Jahr 2009 betrug insgesamt knapp 
€ 16 Mio. Im Sommer 2009 hatte die ZBT 
Verhandlungen über die Änderung der zuletzt 
gezahlten Vergütung verlangt. Diese Verhandlungen 
wurden jetzt aufgenommen.  

 
3.  Die Pressespiegelvergütung ist im Jahr 2009 leicht 

von € 3,85 Mio. auf € 3,76 Mio. zurückgegangen. Die 
Bedeutung der elektronischen Pressespiegel hat 
dabei weiter zugenommen. Im Hinblick auf 
elektronische Pressespiegel besteht bereits seit 
einigen Jahren ein Kooperationsvertrag zwischen der 
VG WORT und der Presse-Monitor GmbH (PMG), 
durch den sichergestellt wird, dass die VG WORT 
auch an den Einnahmen elektronischer Pressespiegel 
angemessen partizipiert.  
 

4.  Die Einnahmen im Bereich Fotokopieren in Schulen  
sind im Jahr 2009 auf € 1,85 Mio. gestiegen (Vj. € 
1,72 Mio.). Hintergrund ist ein trilateraler Vertrag 
zwischen der Zentralstelle Fotokopieren in Schulen 
(ZFS) und bestimmten, vom VdS Bildungsmedien e.V. 
vertretenen Schulbuchverlagen sowie den Ländern. 
Der ZFS gehören die Verwertungsgesellschaften VG 
WORT, VG Bild-Kunst und VG Musikedition an; die 
Federführung liegt bei der VG WORT. Der trilaterale 
Vertrag läuft Ende 2010 aus. Zur Vorbereitung neuer 
Verhandlungen im Jahr 2010 wurde im Jahr 2009 
eine repräsentative Erhebung über Vervielfältigungen 
in Schulen durchgeführt.  
 

5.  Im Bereich der Kabelweitersendung sind die Ein-
nahmen deutlich gestiegen. Hier konnte im Jahr 2009 
der vertragslose Zustand mit den Kabelbetreibern 
beendet und darüber hinaus die anhängigen 

Rechtsstreitigkeiten der ARGE Kabel (VG WORT, 
GVL, VG Bild-Kunst) verglichen werden. Von 
besonderer Bedeutung ist dabei der Vertrag, der in 
der Münchener Gruppe unter Federführung der 
GEMA zusammengeschlossenen Verwertungsgesell-
schaften mit dem Verband Deutscher 
Kabelnetzbetreiber e.V. (ANGA), der den Zeitraum 
vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2012 
umfasst. Ein weiterer Gesamtvertrag konnte mit dem 
Kabelverband für Rundfunkempfangs- und 
Kabelanlagen (FRK) abgeschlossen werden. Die 
Verträge mit den Kabelbetreibern erfassen auch die 
gesetzlichen Vergütungsansprüche der ARGE Kabel 
nach § 20 b Abs. 2 UrhG. Hierfür erhält die ARGE 
Kabel innerhalb der Münchener Gruppe zusätzliche 
Vergütungen. Ferner besteht insoweit ein gesonderter 
Vertrag mit ARD und ZDF.  

 
6.  Die Einnahmen im Bereich des Kopienversands auf 

Bestellung  haben sich ebenfalls sehr positiv 
entwickelt. Die Verwertungsgesellschaften VG WORT 
und VG Bild-Kunst haben im Januar 2009 einen 
Vertrag mit dem Verein Subito über den 
Kopiendirektversand abgeschlossen. Dieser Vertrag 
erfasst insbesondere auch den Versand von Artikeln 
per E-Mail. Ein weitgehend gleich lautender Vertrag 
konnte Ende Dezember 2009 mit der Kommission 
Bibliothekstantieme für den Kopiendirektversand 
außerhalb des Vereins Subito abgeschlossen werden. 
Weitere Einnahmen in diesem Bereich beruhen auf 
Vergütungen von Bund und Ländern für den inner-
bibliothekarischen  Leihverkehr . Der diesbezügliche 
Vertrag ist allerdings Ende 2009 abgelaufen. Über die 
zukünftige Vergütung wird im Jahr 2010 mit der 
Kommission Bibliothekstantieme zu verhandeln sein.  

 
7.  Die Einnahmen im Bereich Übernahme von 

Fremdtexten in Schulbüchern sind leicht gesunken. 
Hier konnte im Jahr 2009 ein neuer Gesamtvertrag 
mit dem VdS Bildungsmedien e.V. abgeschlossen 
werden, der insbesondere auch Vergütungen für neue 
digitale Nutzungsformen vorsieht.  

 
8.  Auch wenn die Einnahmen eher gering sind, ist ferner 

ein neuer Gesamtvertrag der VG WORT mit der 
Mediengemeinschaft für blinde und sehbehinderte 
Menschen e.V. (Medibus) zu erwähnen. Dieser 
Vertrag wurde Ende 2009 abgeschlossen und 
ermöglicht den Blindenbüchereien, digitale 
Blindenschriftausgaben in elektronischer Form an 
blinde und sehbehinderte Menschen zu übermitteln.  

 
9.  Bereits seit dem Jahr 2003 sieht das Urheberrechts-

gesetz eine sogenannte gesetzliche Lizenz für 
Intranetnutzungen für Unterricht und Forschung 
vor.  Der einschlägige § 52 a UrhG wurde zuletzt bis 
Ende 2012 befristet. In der Praxis der VG WORT ist 
zwischen Intranetnutzungen an Schulen  und 
Intranetnutzungen an Hochschulen  zu unter-
scheiden. Im Bereich der Schulen  wurde im Juni 
2006 ein Gesamtvertrag zwischen den 
Verwertungsgesellschaften und den Ländern 
abgeschlossen, der zum 31. Juli 2009 gekündigt 
wurde. Derzeit wird über einen Anschlussvertrag 
verhandelt.  
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 Im Bereich der Hochschulen  gibt es zwar eine 

Vereinbarung zwischen den anderen 
Verwertungsgesellschaften und den Ländern, nicht 
aber zwischen den Ländern und der VG WORT. Ein 
Schiedsstellenverfahren endete im Jahr 2008 mit 
einem Ergebnis, das von der VG WORT akzeptiert 
worden wäre; hier haben die Länder Widerspruch 
eingelegt. Derzeit ist deshalb ein gerichtliches 
Verfahren beim OLG München anhängig, mit einer 
mündlichen Verhandlung ist im Herbst 2010 zu 
rechnen. Zusätzlich zu dem Gesamtvertragsverfahren 
hatte die VG WORT versucht, im Wege einer 
einstweiligen Verfügung zu erreichen, dass die 
Werknutzungsdaten seitens der Hochschulen 
gesichert würden. Den entsprechenden Antrag hat 
das OLG München im Herbst 2009 mangels 
Eilbedürftigkeit zurückgewiesen. Daraufhin hat die VG 
WORT ein eigenes Meldeportal für die Hochschulen 
eingerichtet, das aber von Länderseite für nicht 
praktikabel gehalten wird. 

 
10. Für die Wiedergabe von Werken an elektronischen 

Leseplätzen in öffentlichen Bibliotheken wurde im 
Jahr 2009 eine Pauschale in Höhe von T€ 100 
gezahlt. Ferner hat sich eine Arbeitsgruppe von 
Vertretern der VG WORT und der Kommission 
Bibliothekstantieme mit einer zukünftigen Regelung 
der „On-the-spot-Consultation“ befasst. Ein 
abschließendes Ergebnis der Arbeitsgruppe liegt noch 
nicht vor.  

 
11. Durch den „Zweiten Korb“ wurde ein neuer 

Vergütungsanspruch für die Verwertung von Werken 
in neuen Nutzungsarten  in Bezug auf Altverträge 
eingeführt (§ 137 l UrhG). Diese Vorschrift wirft in 
rechtlicher und praktischer Hinsicht eine Reihe von 
Fragen auf. Im Jahr 2009 fanden erneut verschiedene 
Arbeitsgruppensitzungen mit Autoren- und Verlags-
vertretern zu § 137l UrhG statt. Eine Einigung konnte 
bisher noch nicht erzielt werden.  

 
12. Im Jahr 2009 ist es zu keinen Gesetzesänderungen 

im Bereich des Urheberrechts gekommen. Das 
Bundesministerium der Justiz hat allerdings bereits im 
Frühjahr 2009 einen Fragebogen zu einem etwaigen 
neuen Gesetzgebungsverfahren im Bereich des 
Urheberrechts versandt. Hierzu hat auch die VG 
WORT Stellung genommen. Es ist damit zu rechnen, 
dass die Arbeiten für einen „Dritter Korb“  im Jahr 
2010 aufgenommen werden. 

 
13. Auf europäischer Ebene  fanden im Jahr 2009 

Anhörungen der EU-Kommission zum „Google 
Settlement“  sowie zu „verwaisten Werken“  statt, an 
denen die VG WORT teilgenommen hat. Ferner 
haben die Generaldirektionen „Informations-
gesellschaft“ und „Binnenmarkt“ im Oktober 2009 ein 
sogenanntes „reflection document “ vorgelegt. 
Dieses befasst sich mit einer Vielzahl von 
Überlegungen für zukünftige urheberrechtliche 
europäische Initiativen, insbesondere im digitalen 
Bereich. Erwähnt werden auch mögliche europäische 
Regelungen für Verwertungsgesellschaften.  

 
Hervorzuheben ist ferner, dass sich im Jahr 2009 die 
Société des Auteurs Audiovisuels, (SAA) , zu deren 
Gründungsmitgliedern die VG WORT gehört, in 
Brüssel neu organisiert hat. Es ist damit zu rechnen, 
dass über die SAA eine effektive Interessens-
vertretung im audiovisuellen Bereich auf EU-Ebene 
sichergestellt werden kann. 

 
14. Der Umgang mit vergriffenen und verwaisten Werken 

hat im Jahr 2009 im Rahmen der Arbeitsgruppe 
Digitale Bibliotheken der Deutschen Literatur-
konferenz  eine wichtige Rolle gespielt. Das Projekt 
mit Deutschen Nationalbibliothek, Börsenverein und 
VG WORT wurde weiter entwickelt. Ferner wurde ein 
konkreter Vorschlag für eine gesetzliche Regelung 
der verwaisten Werke erarbeitet. Auf europäischer 
Ebene hat sich das Projekt ARROW, an dem die VG 
WORT ebenfalls beteiligt ist, mit der Problematik 
intensiv befasst.  

 
15. Das Google Settlement  in den USA hat die VG 

WORT im Jahr 2009 besonders intensiv beschäftigt. 
Nachdem bereits Ende 2008 eine Arbeitsgruppe 
eingesetzt worden war, hat die Mitglieder-
versammlung im Mai 2009 beschlossen, dass 
bestimmte Settlement-Rechte sowie Rechte zur 
digitalen Nutzung von vergriffenen Werken und zur 
Anzeige von bibliographischen Angaben durch die VG 
WORT wahrgenommen werden können. Dadurch 
sollte sichergestellt werden, dass die Rechte von 
Autoren und Verlagen trotz des Vergleichs gewahrt 
werden. Vor dem Hintergrund erheblicher Kritik an 
dem Vergleichsvorschlag – nicht zuletzt von 
deutscher Seite – kam es im Herbst 2009 zu 
Veränderungen des Vergleichsvorschlags. Aus Sicht 
der VG WORT war besonders wichtig, dass deutsche 
Rechteinhaber nur noch eingeschränkt von den 
Vergleichsregelungen erfasst wurden. Da dennoch 
weiterhin erhebliche Bedenken gegenüber dem 
Vergleichsvorschlag bestanden, hat die VG WORT 
eine sogenannte amicus-curiae-Stellungnahme an 
das zuständige US-Gericht in New York gesandt und 
diese Bedenken vorgetragen. Im Februar 2010 fand 
ein Fairness Hearing in New York statt, bei dem auch 
die VG WORT vertreten war. Derzeit bleibt 
abzuwarten, wie das US-Gericht entscheiden wird. 

�

 
 
II.  INTERNA  

 
1. Wahrnehmungsberechtigte  

�
 Die Zahl der Wahrnehmungsberechtigten und 

Berechtigten stieg um 4,9 % (Vj. 5,7 %). Das 
Gesamtregister aller Autoren und Verlage (ein-
schließlich Ausländer, Pseudonyme und 
Tochterverlage) umfasst jetzt insgesamt 569.700 
Namen (Vj. 539.529). 
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  Ohne Berücksichtigung von ausländischen Autoren und 
Verlagen sowie Pseudonymen ergibt sich folgendes 
Bild: 

 
         2008      2009 

WB-Autoren 135.151 140.338 
WB-Verlage 6.435 6.655 
 141.586 146.993 
Berechtigte Autoren 246.670 260.303 
Berechtigte Verlage 2.595 2.892 
 249.265 263.195 
Insgesamt 390.851 410.188 

�

�

2. Mitgliederversammlung 
�

Am 23. Mai 2009 fand die ordentliche Mitglieder-
versammlung in München statt. Die Mitgliederver-
sammlung stellte einstimmig den Jahresabschluss 
2008 fest und genehmigte diesen. Verwaltungsrat und 
Vorstand wurden einstimmig ohne Stimmenthaltungen 
entlastet.  
 
Entsprechend dem Vorschlag der Satzungs-
kommission hat die Mitgliederversammlung folgende 
Änderungen des Wahrnehmungsvertrages  
beschlossen: 
 
- In § 1 Nr. 19 wurden die Worte „… sowie 

vergriffene Werke …“ gestrichen.  
 
- In § 1 wurde folgende Nr. 25 neu eingefügt: „Das 

Recht, vergriffene Werke in digitaler Form zu 
vervielfältigen und digitale Kopien vergriffener 
Werke öffentlich zugänglich zu machen. Die 
Ausübung dieses Rechts durch die VG WORT 
steht unter dem Vorbehalt der vorherigen 
Einwilligung der Rechteinhaber. Diese 
Rechtseinräumung kann jederzeit widerrufen 
werden.“ 

 
- In § 1 wurde folgende Nr. 26 neu eingefügt: „Das 

Recht zur digitalen Vervielfältigung zum Zwecke 
der maschinellen Indexierung für die 
Volltextsuche innerhalb des Werkes. Eine 
Lizenzierung dieses Rechts darf nur zu dem 
Zweck erfolgen, dass ausschließlich 
bibliographische Angaben angezeigt werden.“ 

 
Der Inkassoauftrag für das Ausland wurde im 
Hinblick auf die Wahrnehmung von bestimmten 
Rechten aufgrund des Google Book Settlements 
erweitert. Im Einzelnen geht es um:  
 
- Die Vergütungsansprüche für Digitalisierungen 

von Büchern, die Google bis zum 5. Mai 2009 
vorgenommen hat;  

 
- Den Vergütungsanspruch von Digitalisierungen 

von Beiträgen („inserts“) in seit dem 1. Januar 
1987 erschienenen wissenschaftlichen Büchern, 
die Google bis zum 5. Mai 2009 vorgenommen 
hat; 

- Das Recht, vergriffene Bücher aus dem 
Digitalisierungsprogramm von Google zu 
entfernen („removal of not commercially available 
books and/or out-of-print books“); 

 
- Das Recht, lieferbare Bücher aus dem 

Digitalisierungsprogramm von Google zu 
entfernen („removal of commercially available 
books and/or in-print books“). 

 
Ebenfalls hat die Mitgliederversammlung folgende 
Änderungen im allgemeinen Verteilungsplan und 
im Verteilungsplan Wissenschaft beschlossen:  
 
- Unabhängig vom Sender werden von jeder 

Sendung pro Kalenderhalbjahr insgesamt jeweils 
nur die zwei Ausstrahlungen mit den jeweils 
höchsten Senderwerten berücksichtigt (§ 10 Nr. 3 
VP). Ferner wurde die Verwaltung gebeten, im 
Hinblick auf diese Änderung im nächsten Jahr 
einen Ergebnisbericht vorzulegen und die 
Maßnahme erneut zu prüfen.  

 
- Wissenschaftliche Fachbücher, die nicht 

mindestens in zwei regionalen Verbundsystemen 
mit mindestens fünf Standorten nachgewiesen 
werden, können nur berücksichtigt werden, 
sofern nachgewiesen wird, dass sie in der 
Bundesrepublik Deutschland in angemessenem 
Umfang verbreitet sind, und erwartet werden 
kann, dass sie abgelichtet werden. Diese Werke 
werden aufgrund der Änderung des 
Verteilungsplans jetzt mit 50% des regulären 
Urheberanteils berücksichtigt (§ 6 Nr. 2 VP 
Wissenschaft). 

 
- Werke, die für den Unterrichtsgebrauch an 

Schulen bestimmt sind, sowie Werke, die zu 
einem erheblichen Anteil aus urheberrechtsfreien 
Texten oder Abbildungen bestehen, werden 
ebenfalls mit 50% des regulären Urheberanteils 
berücksichtigt (§ 6 Nr. 3 VP Wissenschaft). 

 
- Die für das Fotokopieren aus Schulbüchern, 

Unterrichtsmaterialien und kartographischen 
Darstellungen festgestellten Anteile (ein-
schließlich der Bild-Anteile) werden abweichend 
von §§ 2 und 3 der Verteilungspläne 
Wissenschaft zu 100%, einschließlich 
Autorenanteil, an die Verlage ausgeschüttet. Die 
Verlage rechnen diese mit ihren Autoren ab und 
stellen die VG WORT insoweit von deren 
Ansprüchen frei (§ 19 Nr. 1 VP Wissenschaft). 

 
�
3. Erfassungssysteme 
 
 Die VG WORT baute im Bereich Fernsehen den 

Datenbestand für die automatische Sendeerfassung 
weiter aus. Ende 2009 waren rund 280.000 (Vj. 
250.000) Werktitel mit rund 440.000 Beteiligten (Vj. 
360.000) in den Datenbanken der VG WORT erfasst. 
Im Hörfunkbereich wird das Verfahren der 
automatischen Sendeerfassung seit Ende 2006 nur 
für Werke mit eigenen Sendeplätzen, wie z.B. 
Hörspiele, Features oder Essays mit einer Länge von 
über 30 Minuten, wo immer möglich angewendet. Hier 
sind inzwischen über 10.000 Werke (Vj. 8.000) mit 
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  rund 18.000 Beteiligten (Vj. 15.000) gespeichert. 
Nach wie vor und auch künftig müssen aktuelle 
Kurzbeiträge sowohl im Bereich des Fernsehens als 
auch des Hörfunks von den Autoren direkt bei der VG 
WORT gemeldet werden. Hier werden die 
elektronischen Meldemöglichkeiten immer stärker 
angenommen. Weiterhin versucht die VG WORT, dort 
wo Meldungen zur Teilnahme an ihren 
Ausschüttungen Voraussetzung sind, elektronische 
Meldemöglichkeiten anzubieten. Generell werden 
diese immer stärker genutzt. Inzwischen haben sich 
ca. 104.000 Autoren (Vj. 85.000) für den 
elektronischen Meldeweg entschieden. Für den 
Meldebereich Wissenschaft gehen inzwischen durch 
Autoren rund 70 % der Meldungen (Vj. 64 %) 
elektronisch ein. 

 
 Das 2005 eingeführte elektronische Melde- und 

Erfassungssystem MADONNA zur Übernahme von 
Fremdtexten in Schulbüchern wird von nahezu allen 
Schulbuchverlagen flächendeckend angewendet und 
führt bei allen Beteiligten zu Einsparungen. Dieses 
System soll 2010 zudem in eine Optimierungsphase 
eintreten.  

 
 Nachdem das bisherige Meldeportal für die Bereiche 

Wissenschaft, Presse und Funk und Fernsehen 
jeweils im Januar zum Meldeschluss 
Belastungsprobleme aufwies, hat sich die VG WORT 
entschlossen, das komplette elektronische 
Meldeportal im Jahr 2009 zu ersetzen. Es wird ein 
integriertes Gesamtmeldeportal für die VG WORT 
aufgebaut. Bis Ende des Jahres 2009 konnten alle 
Meldungen für den Bereich Wissenschaft und Presse 
über das neue System erfolgen. Meldungen im 
Bereich Funk und Fernsehen werden bis zur 
Hauptausschüttung 2010 auch über das neue Portal 
abgewickelt. Die bisherigen Erfahrungen mit der 
Neuentwicklung sind durchwegs positiv. So treten mit 
dem neuen Portal keine Laufzeitenprobleme mehr 
auf. Dies führt zu einer höheren Akzeptanz der 
elektronischen Meldemöglichkeiten sowie durch die 
Reduzierung traditioneller Meldungen auf Papier zu 
einer Effizienzerhöhung.  

 
 Ebenfalls Bestandteil des neuen integrierten Portals 

ist das Meldesystem für Texte im Internet. Auch hier 
konnten bei den Meldemöglichkeiten starke 
Verbesserungen erreicht werden. Inzwischen werden 
jedes Jahr mehr als 200.000 Meldungen darüber 
abgewickelt. Die Tendenz ist stark steigend.  

 
 Die Entwicklung des internen neuen EDV-Systems ist 

soweit abgeschlossen, dass 2009 zum ersten Mal die 
komplette Hauptausschüttung über die neuen 
Softwareprogramme erfolgen konnte. Es traten keine 
Störungen oder Fehler auf und die Systeme arbeiten 
reibungslos.  

 
 Die Einführung des neuen internen EDV-Systems 

wird weitere Anpassungen der Organisation und der 
internen Abläufe zur Folge haben. Derzeit wird 
versucht, die bisher übliche, teilweise mehrfache 
Datenvorhaltung auf eine zentrale Datenbank zu 
reduzieren, auf die alle Bereiche zugreifen können. 
Diese Zusammenführung verschiedener Datenbanken 
muss noch durch einige, jedoch überschaubare, 
Investitionen begleitet werden, bewirkt aber hohe 
positive Synergieeffekte. Die VG WORT versucht 

weiterhin alle Möglichkeiten zur Kosteneinsparung zu 
realisieren.  

 
 Im Jahr 2009 hat die VG WORT ein zusätzliches 

elektronisches Meldeportal zur Übertragung von 
Rechten durch Autoren und Verlage im Hinblick auf 
das Google Settlement zur Verfügung gestellt. 
Außerdem wurde ein elektronisches Meldeportal für 
Texte, die in Intranets an Hochschulen genutzt 
werden, noch vor Weihnachten kurzfristig realisiert.  

 
 Insgesamt nimmt das Know-how der VG WORT im 

Zusammenhang mit der kurzfristigen Erstellung von 
elektronischen Meldeportalen weiter stark zu.  
 

 
4. Newsletter 
�

Der kostenlose elektronische Newsletter der VG 
WORT hat inzwischen über 6.000 Abonnenten.  
 
Zum elektronischen Bezug von VG WORT AKTUELL 
kann sich jeder anmelden, der eine gültige E-Mail-
Adresse hat und dessen Browser SSL-
Verschlüsselungen akzeptiert. Näheres unter 
www.vgwort.de/newsletter.php. 

�
�
5. Verwaltung  
 
 Zum 31. Dezember 2009 waren in den gemieteten 

Räumen in der Goethestraße 49, 49 a und 47 in 
München beschäftigt: 

 
  2008 2009 
Geschäftsführende 
Vorstandsmitglieder 

 
2 

 
2 

Ganztags beschäftigte Angestellte 44 44 
Teilzeitbeschäftigte Angestellte 54 55 
 100 101 

  
 
 Im Jahresdurchschnitt wurden 100, umgerechnet in 

Vollzeitkräfte 70 Mitarbeiter beschäftigt. 
 

Im VG BÜRO BERLIN, das gemeinsam mit der VG 
Bild-Kunst betrieben wird, waren 2009 unverändert 3 
Vollzeitkräfte beschäftigt. Das VG Büro Berlin führt 
u.a. die Geschäfte der aus GVL, VG Bild-Kunst und 
VG WORT bestehenden ARGE KABEL und erhält 
hierfür 2 % Inkassoprovision von deren Aufkommen 
aus der Kabelweitersendung. 2009 sind der VG 
WORT für das Büro Berlin T€ 102 Kosten entstanden 
(Vj. T€ 104). Die Leiterin des VG Büros Berlin, Iris 
Mai, führt auch die Geschäfte der Deutschen 
Literaturkonferenz e.V. 
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�

III. Ausschüttungen in 2009 aus dem 
Aufkommen im Jahr 2008 
 
 
Die Summe der Ausschüttungen stieg auf  
€ 70.610.327,-- (Vj. € 67,69 Mio.). Das Aufkommen 
aus dem Ausland ist hierin mit € 5.029.144,-- (Vj.  
€  5,45 Mio.) nur insoweit enthalten, als es in die 
allgemeinen Ausschüttungen geflossen ist, weil es 
nicht individuell zugeordnet werden konnte oder weil 
es – wie die Kabelvergütung – gemeinsam mit dem 
entsprechenden deutschen Aufkommen ausge-
schüttet wurde. 
 

1. Im Bereich Bibliothekstantieme öffentliche Biblio-
theken  wurden insgesamt - d.h. einschließlich des auf 
Belletristik entfallenden Anteils am Reprographie-
aufkommen - € 4,57 Mio. (Vj. € 5,32 Mio.) an 27.048 
Autoren (Vj. 30.191) und 1.718 Verlage (Vj. 1.886) 
ausbezahlt. Der Sockelbetrag für den Reproanteil, 
den jeder ausschüttungsberechtigte Autor unabhängig 
von der Ausleihhäufigkeit seiner Werke erhält, stieg 
von € 41,22 auf € 59,52. 

 

   Die Ausschüttung gliedert sich wie folgt: 

  Autoren € Verlage € Gesamt € 

Für 2008 3.203.936,-- 1.290.876,-- 4.494.812,-- 

Für Vorjahre 67.121,-- 5.999,-- 73.120,-- 

Insgesamt 3.271.057,-- 1.296.875,-- 4.567.932,-- 

 
2. Im Rahmen der Presseausschüttungen  wurde das 

zur Verfügung stehende Aufkommen aus der 
Reprographieabgabe in Höhe von € 1.959.541,-- (Vj. 
€ 1,74 Mio.) wieder vollständig für die Presse-Repro-
Ausschüttung verwendet. 

 
 Insgesamt erhielten in den Presseausschüttungen 

25.618 Journalisten (Vj. 26.432) € 5,79 Mio. (Vj. 
€ 5,31 Mio.). Die Summe der Presseausschüttungen 
stieg um 9 % (Vj. -8,8 %), die Zahl der teilnehmenden 
Journalisten sank um 3,2 % (Vj. +9,5 %). 

  
 Innerhalb der zwei Sparten wurden folgende 

Ausschüttungen vorgenommen: 
 

 a) Für Vervielfältigungen in Pressespiegeln  wurden 
an 14.189 Journalisten (Vj. 16.766) € 3.515.915,-- 
(Vj. € 3,40 Mio.) ausbezahlt, durchschnittlich also 
€ 248,-- pro Autor (Vj. € 203,--). 

 
 b) Im Bereich Presse-Repro  erhielten 11.429 

Journalisten (Vj. 9.666) € 2.275.453,-- (Vj. € 1,91 
Mio), durchschnittlich also € 199,-- (Vj. € 198,--) 
pro Autor.   

 
 Der für das Fotokopieren aus der Presse an BDZV 

und VDZ ausbezahlte und dort für Zwecke der 
journalistischen Ausbildung zu verwendende 
Verlagsanteil betrug € 1.551.057,-- (Vj. € 0,80 Mio.). 

 
3. Für Fotokopieren in Schulen  erhielten 127 Schul-

buchverlage (Vj. 278) insgesamt € 884.406,-- (Vj. 
€ 2,34 Mio.). In diesen Ausschüttungen war wie 

immer entsprechend dem Verteilungsplan der 
Autorenanteil mit enthalten, der von den Verlagen an 
die Autoren weitergeleitet wird.  

 

4. Im Bereich Wissenschaft  wurden aus Mitteln des 
Reprographieaufkommens sowie der Bibliotheks-
tantieme insgesamt € 32.234.560,-- (Vj. € 24,25 Mio.) 
ausgeschüttet.  

 
a) Die Anzahl der Meldungen wissenschaftlicher 

Autoren  für Bücher und Beiträge ist im Vergleich 
zum Vorjahr gleich geblieben. Die Verteilung der 
Meldungen auf die einzelnen Werkekategorien 
hat sich nur geringfügig verschoben: 

3

4

5

21

66,5 % 21,8 %

10,3 %

 

 2008 2009 
 1.  Ergänzungslieferungen 0,9 % 0,9 % 
 2.  Broschüren 0,6 % 0,5 % 
 3.  Bücher 11,1 % 10,3 % 
 4.  Buchbeiträge 21,3 % 21,8 % 
 5.  Zeitschriftenbeiträge 66,1 % 66,5 % 
 100  % 100  % 

 

 Der Ausschüttungsbetrag pro Buch stieg auf 
€ 500,-- (Vj. € 400,--). Insgesamt wurden im 
Rahmen der Buchausschüttung an Autoren 
€ 10,46 Mio. (Vj. € 8,31 Mio.), auf folgende Jahre 
verteilt, ausbezahlt: 

   
 2008   €  2009  €  
für 2005 302.492,-- -,-- 
für 2006 1.041.195,-- 299.232,-- 
für 2007 6.966.285,-- 1.271.584,-- 
für 2008 -,-- 8.891.350,-- 
 8.309.972,-- 10.462.166,-- 

 
 Der Ausschüttungsbetrag für Beiträge betrug 

€ 3,00 pro Schreibmaschinenseite (Vj. € 2,50). 
Insgesamt wurden für Beiträge € 9,21 Mio. (Vj. 
€ 6,57 Mio.), auf folgende Jahre verteilt, 
ausbezahlt: 

 
  2008   €  2009  €    
 für 2006 1.122.989,-- -,-- 
 für 2007 5.448,581,-- 1.328.645,-- 
 für 2008 -,-- 7.881.834,-- 
  6.571.570,-- 9.210.479,-- 

�

  Diese Ausschüttungen beinhalten auch die für 
digitale Offline-Produkte an Autoren verteilten 
Beträge. Ausgenommen hiervon sind Multimedia-
Produkte (siehe hierzu III. 4d). An diesen 
Ausschüttungen nahmen 59.357 Autoren teil (Vj. 
57.459).  
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 b) Die Gesamtausschüttung an Verlage  im Wissen-

schaftsbereich belief sich auf € 11.880.445,-- (Vj.  
€ 8,20 Mio.).  

 
  Der Verlagsanteil bei der Buchausschüttung 

setzte sich aus einem Sockelbetrag pro Buch in 
Höhe von € 3,00 (Vj. € 3,00) und einem Zuschlag 
pro €-Ladenpreis von € 0,068 (Vj. € 0,056) sowie 
einem Zuschlag in Höhe von € 100 (Vj. € 76,--) 
pro € 0,1 Mio. Umsatz zusammen. Insgesamt 
wurden im Rahmen der Buchausschüttung 
€ 5.985.789,-- an 2.651 Verlage (Vj. € 4,44 Mio. 
an 2.918 Verlage) ausbezahlt. 

 
  Die Zeitschriftenausschüttung setzte sich aus 

einem Sockelbetrag pro deutschsprachiger 
Zeitschrift von € 990,-- (Vj. € 710,--) sowie 
Zuschlägen von € 2,60 (Vj. € 2,05) pro €-
Abonnementpreis und € 0,06 (Vj. € 0,042) pro 
verbreitetem Exemplar der Auflage zusammen. 
Für englischsprachige Zeitschriften wurden 
€ 340,-- (Vj. € 365,--) als Sockelbetrag, € 0,07 pro 
€-Abonnementpreis (Vj. € 0,10) sowie € 0,85 (Vj. 
€ 0,90) pro verbreitetem Exemplar der Auflage 
ausgeschüttet. Insgesamt wurden im Rahmen 
der Zeitschriftenausschüttung € 5.894.656,-- an 
795 Verlage (Vj. € 3,75 Mio. an 789 Verlage) 
ausbezahlt. 

 
 c) In diesen Zahlen sind Ausschüttungen an 

ausländische Schwestergesellschaften (insbes. in 
USA und Großbritannien) aus dem 
Fotokopieraufkommen in Höhe von insgesamt 
€ 3.685.913,-- (Vj. € 0,59 Mio.) enthalten.  

 
d) Von dem auf Digitale Offline Produkte (CDs und 

DVDs) entfallenden Anteil am Reprographie-
Aufkommen wurden ausgeschüttet: 

  - für Fachbücher € 333.347,-- (Vj. € 0,309 Mio.) 
an 98 Verlage (Vj. 103) 

  - für Fachzeitschriften € 256.996,-- (Vj. € 0,265 
Mio.) an 26 Verlage (Vj. 34) 

  - für Multimediaprodukte € 91.127,-- (Vj. € 0,318 
Mio.) an 11 Verlage (Vj. 72). In dieser 
Ausschüttung ist – analog zum Bereich 
Fotokopieren in Schulen – entsprechend dem 
Verteilungsplan der Autorenanteil mit 
enthalten, der von den Verlagen an die Autoren 
weitergeleitet wird. 

 
5. Für die Übernahme von Fremdtexten in 

Schulbüchern  wurden (einschließlich des hierin 
enthaltenen Anteils am Aufkommen für Fotokopieren 
in Schulen von 100 %) folgende Ausschüttungen 
durchgeführt: 

 
 2008   € 2009  € 

28.939 Autoren 1.104.789,-- 1.111.167,-- 
  2.300 Verlage 350.270,-- 352.862,-- 
 1.455.059,-- 1.464.029,-- 

 
   
6. Der Punktwert für Fernsehen  betrug € 0,55 (Vj.  

€ 0,90), der Punktwert für Hörfunk  € 1,80 (Vj. € 3,00). 
Insgesamt wurden im Rahmen der Hauptausschüt-

tung an 21.663 (Vj. 15.958) Autoren und 316 Verlage 
(Vj. 194) € 13.926.396,-- (Vj. € 19,81 Mio.) ausbe-
zahlt. 

  
Die Ausschüttung gliedert sich wie folgt: 
        
 Hörfunk   Autoren €  Verlage €  Insgesamt 

€ 
 für 2008  4.529.224   366.889  4.896.113 

 für Vorjahre  1.058.312  55.892  1.141.204 

 Insgesamt  5.587.536  422.781  6.010.317 

        
 

 Fernsehen   Autoren €  Verlage €  Insgesamt 
€ 

        
 für 2008  6.516.285  474.477  6.990.762 

 für Vorjahre  896.284  29.033  925.317 

 Insgesamt  7.412.569  503.510  7.916.079 
 
 
7. Für Kleine Senderechte wurden an 2.504 Autoren 

(Vj. 3.559) und 577 Verlage (Vj. 791) insgesamt 
€ 393.241,-- (Vj. € 467.804,--) ausbezahlt. Hierin ist 
wie immer der Zuschlag für private Überspielung und 
öffentliche Wiedergabe enthalten. 

 
8. Vom Aufkommen für Videovermietung  wurden 

insgesamt € 861.049,-- (Vj. € 1.02 Mio.) individuell 
ausgeschüttet, davon € 402.383 (Vj. € 0,39 Mio.) für 
das laufende Jahr. Für US-Filmproduktionen wurden 
€ 458.666,-- (Vj: € 0,51 Mio.) ausbezahlt; 
entsprechend der Vereinbarung zwischen 
Produzenten und der Writers Guild in 
Hollywood erhalten hiervon Produzenten und 
Drehbuchautoren je 50 %. 

 
9. Vom Aufkommen aus der Kabelweitersendung  

wurden insgesamt € 7.966.570,-- ausgeschüttet (Vj. 
€ 6,8 Mio.). Davon entfielen € 967.974,-- auf Hörfunk 
und € 6.998.596,-- auf Fernsehen. In der 
Gesamtausschüttung sind direkt aus dem Ausland be-
zahlte Kabelvergütungen in Höhe von € 2.383.292,-- 
(Vj. € 2,99 Mio.) enthalten. 

 
10. Vom Aufkommen aus dem Kopienversand auf 

Bestellung  wurden € 353.434,-- (Vj. € 0,027 Mio.) 
ausgeschüttet. Sie gingen fast vollständig an 
ausländische Schwestergesellschaften, da die 
Bibliotheken zum weit überwiegenden Teil Artikel aus 
ausländischen Zeitschriften versenden. 

 
11. Für Texte im Internet  wurden im Berichtsjahr 

€ 616.285,-- an 2.466 Autoren und 39 Verlage 
ausgeschüttet (Vj. € 0,11 Mio. an 401 Autoren und 19 
Verlage).  

 
 
IV. Einnahmen im Jahr 2009 
 

�

1. Die Zahlungen von Bund und Ländern für die 
Bibliothekstantieme betrugen € 11,80 Mio.  

 
2. Als Lesezirkelvergütung  wurden € 0,06 Mio. 

ausgewiesen.  
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3. Die Vergütung für Videokassettenvermietung  betrug 

€ 0,85 Mio. 
 
4. Die Reprographievergütung erbrachte insgesamt  

€ 382,43 Mio. (Vj. € 65,54 Mio.). Dieses Aufkommen 
gliedert sich wie folgt: 

  
   2008 

    Mio. € 
2009 

Mio. €  
Fotokopieren in Schulen  1,72 1,85 
Geräteabgabe  60,42 377,15 
Großbetreiberabgabe  3,40 3,43 
Gesamt  65,54 382,43 

 
a) Die Einnahmen aus der Gerätevergütung  sind 

um € 316,73 Mio. (Vj. € 30,46 Mio.) gestiegen.  
 

Im Einzelnen entwickelten sich die Einnahmen 
hieraus wie folgt: 
         2008 

      Mio. € 
2009   

  Mio. €  
Fotokopiergeräte und 
 Multifunktionsgeräte 

 
46,61 

 
345,36 

Telefaxgeräte 4,09 0,84 
Drucker -,-- 22,10 
Scanner 2,96 6,38 
Readerprinter -0,04 -0,08 
Brenner 6,80 2,55 
Gesamt 60,42 377,15 

 
 b) Die Einnahmen aus der Betreibervergütung  

entwickelten sich wie folgt (in Mio. €): 
 

 2008 2009 
Hochschulen/Bibliotheken 0,85 0,85 
Forschungseinrichtungen 0,18 0,18 
Sonst. Bildungseinrichtungen 0,15 0,19 
Bundesbehörden 0,08 0,08 
Münzkopierer 0,75 0,72 
Copy-Shops 1,05 1,04 
Einzelhandel 0,34 0,37 
Insgesamt 3,40 3,43 

 
  
5. Die Einnahmen für den Kopienversand auf 

Bestellung sind von € 0,15 Mio. auf € 3,45 Mio. 
gestiegen.  

 
6. Die Pressespiegelvergütung betrug € 3,76 Mio. (Vj. 

€ 3,85 Mio.). Hierin sind Vergütungen der PMG für 
elektronische Pressespiegel in Höhe von € 2,02 Mio. 
(Vj. € 1,80 Mio.) enthalten. 

 
7. Die Vergütung für die Übernahme von Fremdtexten 

in Schulbüchern sank leicht auf € 1,21 Mio. (Vj. € 1,3 
Mio.).  

 
8. Im Berichtsjahr wurden € 0,19 Mio. (Vj. € 0,35 Mio.) 

Einnahmen für die Intranetnutzungen an Schulen  
nach § 52a UrhG erzielt. Erstmals wurden auch 
€ 0,10 Mio. Einnahmen für die Nutzung an 
Leseplätzen nach § 52b UrhG erzielt. 

 
9. Das Gesamtaufkommen in den Bereichen 

Hörfunk/Fernsehen  belief sich auf € 10,77 Mio. (Vj.  
€ 16,64 Mio.). Davon entfallen € 7,77 Mio. (Vj. € 7,08 
Mio.) auf die Vergütung für öffentliche Wiedergabe 
und € 3,0 Mio. (Vj. € 9,56 Mio.) auf die Geräte- und 

Leerkassettenvergütung; der Anteil des sog. 
Kneipenrechts an diesem Gesamtaufkommen liegt 
damit bei 72 % (Vj. 43 %). 2009 entfielen auf den 
Audiobereich 48 %, auf den Videobereich 52 % der 
Einnahmen (Vj. 44 % Audio, 56 % Video). 

 
10. Die Zahlungen für Kleine Senderechte sanken auf 

€ 0,47 Mio. (Vj. € 0,49 Mio.). 
 
11. Das Aufkommen aus Kabelweitersendungen  betrug 

€ 9,07 Mio. (Vj. € 4,52 Mio.) und gliedert sich wie folgt 
(in Mio. €): 
 2008 2009 
Kabelnetzbetreiber  1,80 7,55 
ARD und ZDF  2,72 1,29 
Sonstige Sendeunternehmen   -,-- 0,23 
 4,52 9,07 

 
12. Aus kleineren Aufkommensquellen flossen € 0,23 

Mio. (Vj. € 0,14 Mio), die sich wie folgt 
zusammensetzen: 
 

·  Vertrag mit der GEMA über die Wahrnehmung 
der Vertonungsrechte  € 0,048 Mio. (Vj: € 0,048 
Mio.). 

·  Vergütung für Blindenausgaben  (§ 45a UrhG)   
€ 0,028 Mio. (Vj. € 0,024 Mio.). 

·  Vergütungen für die Nutzung von Altwerken auf 
CD ROM und Online  € 0,013 Mio. (Vj. € 0,027 
Mio.). 

·  Die GVL bezahlte für die Leistungsschutzrechte 
Tonträger produzierender Verlage  € 0,14 Mio. 
Dies ist ein Anteil von 7,37 % am Aufkommen der 
GVL aus der Bibliothekstantieme (einschließlich 
des Zuschlags für öffentliche Wiedergabe). 

 
 
Dieses 2009 erzielte Aufkommen bildet die 
Grundlage für die Ausschüttung im Jahr 2010. 
 

�

 
 
V. Zahlungsverkehr mit dem Ausland 
�

�

Das Aufkommen aus den traditionellen Gegenseitig-
keitsverträgen mit den ausländischen Schwester-
gesellschaften sank von € 8,20 Mio. auf € 6,56 Mio. und 
gliedert sich wie folgt (in Tsd. €): 
 
  2008  2009 
 Österreich 3.321 3.132 
 Schweiz 666 1.159 
 Frankreich 2.082 617 
 Italien 992 575 
 Großbritannien 405 374 
 USA 182 172 
 Norwegen 154 170 
 Spanien 58 126 
 Niederlande 183 113 
 Schweden 51 55 
 Kanada 48 29 
 Tschechien 14 26 
 Ungarn 35 2 
 Sonstige 11 6 
  8.202 6.556 
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 Grund für die erhebliche Minderung waren vor allem 
Nachzahlungen für die Vergangenheit aus Frankreich und 
Italien im Vorjahr. 
 
Für Kabelweitersendung deutscher Programme im Aus-
land ist ein Gesamtaufkommen von € 3,43 Mio. (Vj. € 2,95 
Mio.) ausgewiesen, das sich wie folgt gliedert (in T€): 
 
  2008 2009 
    
 Österreich 1.531 1.706 
 Schweiz 892 928 
 Niederlande 81 604 
 Belgien 184 175 
 Dänemark 249 -- 
 Sonstige 16 21 
  2.953 3.434 
 
Die Zahlungen der VG WORT an ihre ausländischen 
Schwestergesellschaften betrugen € 7,2 Mio. (Vj. € 3,9 
Mio.).  
 
Die „Außenhandelsbilanz“  entwickelt sich wie folgt: 
 

        T€  Einnahmen Ausgaben 
 

0
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VI. Aufwand und Ertrag 
 
Die Nettoerlöse aus der Wahrnehmung von 
Urheberrechten beliefen sich im Berichtsjahr auf 
€ 434.379.486,-- (Vj. € 117,89 Mio.).  
 
Die Zinserträge sanken von € 5,191 Mio. auf € 3,857 Mio. 
Die sonstigen betrieblichen Erträge (insbes. Provisionen 
und Geschäftsführungsvergütungen) betrugen € 4,328 
Mio. (Vj: € 1,621 Mio.). Diese Erträge fließen vollständig in 
die Ausschüttung. 
 
Die Verwaltungskosten – ohne Abschreibungen – sind von 
€ 7,8 Mio. auf € 8,0 Mio. gestiegen, die Abschreibungen 
von € 2,9 Mio. auf € 1,5 Mio. gesunken. Die Nettoauf-
wendungen, d. h. die tatsächlichen Verwaltungskosten 
inkl. Abschreibungen abzüglich der Verwaltungserträge, 
sind im Berichtsjahr auf € 5.171.737 (Vj. € 9,15 Mio.) 
gesunken. Sie machten 1,22 % (Vj. 8,59 %) der 
Inlandserlöse aus. 
 

Aufwand der VG WORT und ihre Erträge aus Urheber-
rechten entwickelten sich in den letzten 10 Jahren wie 
folgt: 
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VII. Soziale und fördernde Einrichtungen  
 

1. Autorenversorgungswerk 
 
 Die Zuweisungen aus der Bibliothekstantieme und 

dem Presse-Reproaufkommen sind mit 50 % bzw. 
30 % in der Satzung festgelegt. Eine Zuführung aus 
der Geräte- und Leerkassettenvergütung erfolgte 
nicht.  

 
 Somit entwickelte sich das Aufkommen des AVW wie 

folgt (in T€): 
2008 2009   

T€ % T€ % 
Bibliothekstantieme  
öffentl.Bibliotheken 

4.441 66 4.116 21 

Presse-Repro 2.266 34 15.518 79 
Insgesamt 6.707 100 19.634 100 

 
 Das AVW hat 2009 € 3.865 Mio. (Vj. € 4,149 Mio.) an 

2.819 Autoren (Vj. 2.903) ausgezahlt. Hiervon 
entfielen € 3,486 Mio. (Vj. € 3,76 Mio.) auf Zuschüsse 
zur Altersvorsorge und € 0,379 Mio. (Vj. € 0,39 Mio.) 
auf Zuschüsse zur Krankenversicherung.  

 
 Im Jahr 2010 können freiberufliche Autoren der 

Jahrgänge 1942 bis 1944 und 1955 einen Antrag auf 
Unterstützung zu eigenen, freiwilligen Beiträgen ihrer 
privaten Altersvorsorge unter bestimmten 
Voraussetzungen stellen. Vorgesehen ist ein 
einmaliger Betrag von € 2.500. Weitere Auskünfte: 
www.vgwort.de oder per E-mail: avw@vgwort.de. 
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 2. Sozialfonds  
�

� Er gewährt Beihilfen für in Not geratene Wort-Autoren, 
Verleger oder ihre Hinterbliebenen. Unterstützt 
werden können Personen, die bedürftig im Sinne des 
Steuerrechts sind.  

 
 Für das Geschäftsjahr 2009 wurden dem Sozialfonds 

von der VG WORT 1,4 % (Vj. 3 %) der Aus-
schüttungssumme (ohne Wissenschaft) zugeführt; 
dies sind € 1,182 Mio (Vj. € 1,22 Mio.). In vier 
Sitzungen bewilligte der Beirat 362 Antragstellern (Vj. 
393) insgesamt € 1,047 Mio. an Zuwendungen (Vj. 
€ 1,064 Mio.) sowie € 0,066 Mio. als Darlehen (Vj. 
€ 0,092 Mio.). Der Sozialfonds verfügt über finanzielle 
Reserven von € 0,420 Mio. (Vj. € 0,389 Mio.). 

 
 Auskünfte: www.vgwort.de oder E-Mail: 

sozialfonds@vgwort.de. 
 
 
3. Förderungs- und Beihilfefonds 

Wissenschaft 
 

 a) Der Beihilfefonds erhielt entsprechend seinen 
finanziellen Bedürfnissen 0,05 % (Vj. 0,3 %) des 
Aufkommens im Wissenschaftsbereich, das 
entspricht € 0,159 Mio. (Vj. € 0,165 Mio.). Er 

gewährte laufende und einmalige Beihilfen in 
Höhe von insgesamt € 138.565,-- (Vj. € 0,133 
Mio.).  

 
 b) Dem Förderungsfonds sind im Berichtsjahr 

satzungsgemäß 50 % der Bibliothekstantieme 
Wissenschaft in Höhe von € 1,452 Mio. (Vj. 
€ 1,455 Mio.) zugewiesen worden. Der 
Bewilligungsausschuss, der über die Vergabe von 
Druckkostenzuschüssen entscheidet, behandelte 
im Berichtsjahr in vier Sitzungen 240 Anträge (Vj. 
240); bewilligt wurde für 140 (Vj. 142) 
wissenschaftliche Werke - einschl. der 
Bewilligungen aus Beiratsmitteln - eine 
Förderungssumme von insgesamt € 1,082 Mio. 
(Vj. € 0,982 Mio.).  

   
  Mit € 100.000,-- beteiligte sich der Förde-

rungsfonds am Übersetzungspreis „Geistes-
wissenschaften International“. Für Stipendien im 
Urheberrechtsbereich wurden € 3.309,-- auf-
gewandt.  

 
 
 
 
 

 
 
 
München, im April 2010 
 
DER VORSTAND 

�
�

�
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